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RS OGH 1986/3/25 14Ob31/86
(14Ob32/86 - 14Ob40/86),

9ObA155/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1986

Norm

ARG §9

AZG §10 Abs1

Rechtssatz

Zu dem Entgelt, das für die an Feiertagen geleistete Arbeit gebührt, gehören auch die gesetzlich (§ 10 Abs 1 AZG) oder

kollektivvertraglich gebührenden Überstundenzuschläge. Die Sonntagsentlohnung weicht von der

Feiertagsentlohnung nur insofern ab, als bei der Sonntagsentlohnung ein zusätzlicher Anspruch auf Bezahlung des

infolge eines Feiertages ausgefallenen Entgelts (§ 9 Abs 1 ARG) nicht in Betracht kommt.
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